
 

 
 

 BUNDESMINISTER 

 DR. JOSEF OSTERMAYER 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.120/0149-I/4/2015 Wien, am 10. Februar 2016 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Doppler, Kolleginnen und Kollegen haben am 

10. Dezember 2015 unter der Nr. 7374/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Ministerweisungen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

 Wie viele, bzw. welche Weisungen erteilten Sie seit 2013? 
 Was waren die Gründe für diese Weisungen? 
 

Gemäß Art. 20 Abs. 1 ist die Weisung das primäre Element der Steuerung einer mo-

nokratisch organisierten Verwaltungsbehörde. Nur durch sie ist es außerdem dem 

Nationalrat möglich, mich für das Handeln einer/s Bediensteten meines Bundesmi-

nisteriums bzw. meines sonstigen Zuständigkeitsbereiches verantwortlich zu ma-

chen. 

 

Jeder Auftrag eines Vorgesetzten einer solchen Behörde, sofern er sich auf Voll-

zugsaufgaben der Behörde bezieht, ist daher im Rechtssinn als Weisung zu quali-

fizieren. Solche Weisungen können daher wegen ihrer großen Zahl im Einzelnen 
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nicht (schriftlich) festgehalten werden, so dass es auch nicht möglich ist, sie im 

Nachhinein aufzulisten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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